
 
1. Der beigefügten Gebührenkalkulation der Allevo Kommunalberatung vom 

28.05.2020 wird zugestimmt (Anlage 1). 
 

2. Dem Kalkulationszeitraum 2020 - 2024, den in der Gebührenkalkulation 
enthaltenen Abschreibungs- und Zinssätzen und der Abschreibungs- und 
Verzinsungsmethode wird zugestimmt. 

 

3. Den übrigen in der Gebührenkalkulation enthaltenen Schätzungen, Prognosen 
und Er-messensentscheidungen wird zugestimmt. 

 

4. Auf die Einstellung von Kostenunterdeckungen der Vorjahre in die 
Gebührenkalkulation wird verzichtet. 

 

5. Auf der Grundlage der Gebührenkalkulation werden die Gebühren mit einem 
Gesamtkostendeckungsgrad von 90 % neu festgesetzt (Kalkulation Seiten 9 und 
10 Spalte “Vorschlag B“). 

 

6. Der beigefügten Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren im 
Bestattungswesen -Bestattungsgebührenordnung- wird zugestimmt (Anlage 3) 

 


